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b. Zustand am Ende der Uebergangsperiode :

(Wenn die Versicherung 1912 in Kraft, getreten wäre.) Fr.
Errechnete mutmassliche Belastung der bernischen Staats- und

Gemeinderechnungen, laut Aufstellung, Seite 27 172,400.—
Verminderung der errechneten möglichen Einsparung, Seite 39 260,600.—

ajj. Summa 433,000.—

Vermehrung der errechneten möglichen Einsparung, Seite 39 348,700.—
bleibt :

Nettobelastung der bernischen Staats- und Gemeinde-
rechnungen 85,300.—

c. Dauerzustand:
(Wenn die Versicherung schon 1909 in Kraft gewesen wäre.)

Errechnete mutmassliche Belastung der bernischen Staats- und
Gemeinderechnungen, laut Aufstellung, Seite 27 1,313,500.—

Verminderung der errechneten möglichen Einsparung, Seite 39 450,700.—

ajj. Summa 1,764,200.—

Vermehrung der Entlastungen bzw. der möglichen Einsparungen,
Seite 39

'
574,900.—

bleibt :

Nettobelastung der bernischen Staats- und
Gemeinderechnungen 1,189,300.—

VI.

Gesamtergebnis.
Auf Grund unserer Erhebungen kann festgestellt werden, dass — unter

Ausschluss der Verwaltungskosten und auf den Zustand des Jahres 1927

bezogen —- die Alters- und Hinterlassenenversicherung für die
bernischen Staats- und Gemeinderechnungen, als Einheit betrachtet,
durchführbar ist mit einer Belastung im Uebergangszustand
von rund Fr. 70,000.— bis 100,000.— oder Fr. 0.10 bis 0.15 per
Kopf der Wohnbevölkerung, und für die Zeit nach der
Uebergangsperiode von rund 1,2 Millionen Franken oder Fr. 1.60 bis
1.80 per Kopf der Wohnbevölkerung. Es trifft das jedoch nur dann
zu, wenn man die auftretenden Einsparungsmöglichkeiten mit aller Konsequenz

verfolgt.
Die Verteilung der Vorteile und der Lasten der Versicherung zwischen

Gemeinden und Kanton ist bei geltender Armengesetzgebung so, dass die Einführung

der Alters- und Hinterlassenenversicherung eine Entlastung der Gemeindehaushalte

bringen kann, falls nicht durch das Einführungsgesetz eine besondere
Regelung der Lastenverteilung zwischen Gemeinden und Kanton getroffen wird.

Die Gesamtbelastung der bernischen Staats- und Gemeinderechnungen
wird durch die Aenderungen, die der Entwurf des Bundesrates gegenüber
den Bestimmungen des Vorentwurfes bringt, etwas vermindert, wobei jedoch
nur die Belastung des Staatshaushaltes weniger gross ausfällt, während die
Vorteile, die der Vorentwurf für die Gemeindehaushalte zu bringen in der
Lage ist, unwesentlich kleiner werden.
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ö. ^ustond om hnde der Dehergangsperiode:
(Wenn die Versicherung 1012 in Ivraie getreten wäre.) hr.

Krreehnete mutmossliehe Delostung der heimischen 8toots- und
Derneindereohnungen, lout Vulstellung, Leite 27 172,400.—

Verminderung 0er errechneten mögliehen hinsporung, Leite 39 260,600.—

^. Lummo 433,000.—

Vermehrung 6er errechneten möglichen hinsporung, Leite 39 348,700.—
hleiht:

Vettohelostung der heroischen Ltoots- n n 6 (lemeinde-
rechnnngen 85,300.—

c. Douerxustond:
iWenn die Versicherung schon 1909 in Krolt gewesen wäre.)

hrrechnete mutmossliehe Delostung der Hernischen Ltoots- nnd
(lemeinderechnungen, lout Vulstellung, Leite 2? 1,313,500.—

Verminderung der errechneten möglichen hinsporung, Leite 39 450,700.—

^ì,. Lummo 1,764,200.—

Vermehrung der hntlostungen lixw. der möglichen hinsporungen,
Leite 39 574,900.—

hleiht :

Kettyh elostung der Hernischen Ltoots- und (Gemeinde-
rechnungen 1,189,300.—

VI.

kesamterZednis.
Vul Drund unserer hrhehungen honn lestgestellt werden, dass — unter

Vusseliluss der Verwoltungshosten und oul den Zustund des dohres 1927 he-

xogen —- die /V Itérs- und Dinterlossenenversieherung lür die 6er-
nischen Ltoots- und (lemeinclereehnungen, ols hinheit hetroehtet,
durclilührhor ist mit einer Delostung im Dehergongsxustond
von rund Hr. 70,000.— liis 100,000.— oder Hr. 0.10 his 0.15 per
Kopl der ^Vohnhsvölhsrung, und lür die Xeit noch der hoher-
gongsperiode von rund 1,2 Vlillionen hronDen oder Hr. 1.60 his
1.80 per Kopl der ^VolinhevölDerung. hs trillt das jedoch nur cionn
xu, wenn mun die oultretenden hinsporungsmögliehheiten mit oller Konse-
csuenx verlolgt.

Die Verteilung der Vorteile und der Dosten der Versicherung xwisehen De-
meinden und Konton ist hei geltender àmengesetxgehung so, doss die hinlüh-
rung der Vlters- und Dinterlossenenversieherung eine hntlostung der hemeinde-
housholte hringen Donn, lolls nieht durch dos hinlührungsgesetx eine hesondere
Degelung der Dostenverteilung Zwischen Gemeinden und Konton getrollen wird.

Die hesomthelostung der heimischen Ltoots- und hemeinderechnungen
wird durch die Venderungsn, die der Kntwurl des Dundesrotes gegenüher
den Destimmungen des Vorentwurles hringt, etwos vermindert, wohei Jedoch
nur die Delostung des Ltastshausholtes weniger gross auslöllt, während die
Vorteile, die der Vorentwurl lür die hemeindehausholte xu hringen in der
Doge ist, unwesentlich Icleiner werden.
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